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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1967

Norm

StVO §2 Abs1 Z27

StVO §7 Abs1 IIB

StVO §7 Abs4 IIB

StVO §23 Abs1

StVO §60 Abs3

Rechtssatz

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Zufahren zum linken Fahrbahnrand und ein Halten dortselbst für

andere Straßenbenützer eine rechtswidrige Gefährdung darstellt, kann nur unter Bedachtnahme auf die konkreten

Umstände des einzelnen Falles beantwortet werden.
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